
fischertechnik GmbH 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
I. Allgemeines 
Unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten aus-
schließlich. Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Wir 
erkennen abweichende Bedingungen des Bestellers auch dann nicht an, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers den Auftrag vorbe-
haltlos ausführen. 
Unsere Verkaufsangestellten sind nicht berechtigt, mündliche Nebenabreden 
zu treffen, oder Zusicherungen zu geben, die über den schriftlichen Vertrag 
hinausgehen. 
II. Angebot, Auftragsbestätigung 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderun-

gen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren 
vorbehalten.  

2. Ein Liefergeschäft auf Grund einer Bestellung des Kunden kommt durch un-
sere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch die Lieferung der Ware zu-
stande. 

3. Bei Abrufaufträgen ist die Ware spätestens innerhalb von 6 Monaten nach 
Bestellung abzurufen. Wird die Ware innerhalb dieser Frist nicht abgerufen, 
so sind wir berechtigt, den Kaufpreis in Rechnung zu stellen. Vom Tag der 
Berechnung der Ware an sind wir berechtigt, für deren Bereitstellung Lager-
kosten zu berechnen und zwar zum jeweils gültigen Satz des Speditionsge-
werbes. 

III. Preise 
Wir sind an die vereinbarten Preise 4 Monate - vom Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses an gerechnet - gebunden. Im Anschluss daran erfolgt die Berech-
nung zu den jeweils am Tage des Versandes geltenden Preisen zzgl. der zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Mehrwertsteuer. 
Die Preise verstehen sich ab Werk. 
IV. Zahlungsbedingungen 
1. Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur 

Zahlung fällig. Hiervon abweichende Zahlungsbedingungen bedürfen der 
vorherigen Genehmigung seitens der fischertechnik GmbH. Zahlungen wer-
den stets auf die älteste fällige Rechnung verrechnet. 

2. Wird das Zahlungsziel überschritten, haben wir das Recht, ab diesem Zeit-
punkt auch ohne Mahnung Zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes zu 
berechnen. Dieser Zinssatz ist höher anzusetzen, wenn wir eine Belastung 
mit einem höheren Zinssatz nachweisen. 

3. Tritt nach Auftragserteilung eine wesentliche Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse des Bestellers ein oder wird uns eine vorher eingetretene 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse erst nach Auftragserteilung 
bekannt, so sind wir berechtigt, nach eigener Wahl entweder Vorauszah-
lung oder Sicherheitsleistung zu fordern. 

4. Wechselzahlungen bedürfen der vorherigen Vereinbarung. Ein Skontoab-
zug für Zahlungen mittels Wechsel wird nicht gewährt. 

5. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt sind. Die Abtretung von Ansprüchen des 
Bestellers gegenüber uns wird ausgeschlossen. 

V. Lieferung 
1. Lieferfristen sind nur bei schriftlicher Vereinbarung verbindlich. Sollte die 

Lieferung innerhalb einer schriftlich vereinbarten Frist nicht erfolgen und 
eine angemessene Nachfrist von uns nicht eingehalten worden sein, so ist 
der Besteller zum Rücktritt berechtigt. Die Einhaltung von Fristen für Liefe-
rungen setzt die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstiger Verpflichtungen durch den Besteller voraus.  

2. Ist die Einhaltung der Lieferzeit in Folge von uns nicht beherrschbarer Um-
stände, wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Aufruhr, Eingriffe von hoher 
Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren 
Lieferanten nicht möglich, so verlängert sich die Lieferzeit ohne weiteres 
um die Dauer dieser Umstände. Sollten die hindernden Umstände länger 
als 4 Wochen dauern, ist der Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt. 

VI. Versandbedingungen 
1. Der Versand erfolgt ab Werk oder Lager. Teillieferungen sind stets zulässig. 

Der Transport geschieht stets auf Kosten und Gefahr des Empfängers, auch 
bei denjenigen Sendungen, welche frei Empfangsstation geliefert werden 
und auch bei Einschaltung eigenen Transportpersonals. 
Sofern nichts anderes vereinbart ist, bestimmen wir die Transportmittel und 
den Transportweg, ohne dafür verantwortlich zu sein, dass die schnellste 
und billigste Möglichkeit gewählt wird. 

2. Sonderwünsche des Bestellers (z.B. beschleunigte Versandart, Spezialver-
packung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden gegen Be-
rechnung etwaiger Mehrkosten soweit wie möglich berücksichtigt. 

3. Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die der Besteller zu 
vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft an auf 
den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr - auch bei frachtfreier Liefe-
rung - mit Übergabe der Ware an den Transporteur auf den Besteller über. 

VII. Gewährleistung 
1. Wir leisten Gewähr für die Fehlerfreiheit unserer Waren entsprechend dem 

jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in der Konstruktion oder Ausfüh-
rung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert des bestellten Ge-
genstandes beeinträchtigen, bleiben vorbehalten und berechtigen nicht zu 
einer Beanstandung. Dasselbe gilt für herstellungsbedingte Maßtoleranzen. 
Werden besondere Anforderungen an die Maßgenauigkeit gestellt, so sind 
diese in jedem Einzelfall bei der Bestellung ausdrücklich anzugeben und zu 
vereinbaren. Die Zusicherung von Eigenschaften bedarf in jedem Fall unse-
rer schriftlichen Erklärung oder Bestätigung. 
Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung 
schriftlich geltend gemacht werden, ansonsten sind Gewährleistungsansprü-
che wegen offensichtlicher Mängel ausgeschlossen. 

2. Wegen eines unerheblichen Mangels der Ware stehen dem Besteller keine 
Rechte zu. Im übrigen kann der Besteller nur Nacherfüllung, d.h. Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung verlangen. § 439 Abs. (3) Satz 1 BGB bleibt unbe-
rührt.  

 
 
 
 

 
Der Besteller ist jedoch berechtigt, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzu-
treten oder die Minderung des Kaufpreises zu verlangen, wenn die Nacherfül-
lung fehlschlägt, insbesondere unmöglich ist, uns in einem angemessenen 
Zeitraum nicht gelingt, von uns verweigert oder von uns schuldhaft verzögert 
wird. 

3. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels bleiben un-
beschadet der Regelung unter X. dieser Bedingungen unberührt. 

4. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Ablieferung der Sache. 
5. Für Sachmängel unserer Waren, die durch ungeeignete oder unsachgemäße 

Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller 
oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung ent-
stehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und 
ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandset-
zungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den 
Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. 

6. Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbar-
ten Spezifikationen. Anpreisungen in den Werbeunterlagen stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.  

7. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur in-
soweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine Vereinbarung getroffen 
hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen. 

VIII. Rücktritt bei Pflichtverletzung 
1. Dem Besteller steht kein gesetzliches Rücktrittsrecht wegen einer nicht oder 

nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung zu, wenn wir die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten haben. 

2. Vorstehende Ziff.1. gilt nicht, wenn sich aus besonderen Vereinbarungen ein 
verschuldensunabhängiges Rücktrittsrecht des Bestellers ergibt. Weiterhin gilt 
die vorstehende Ziff.1. nicht bei einem Mangel der Ware. In diesem Fall gel-
ten die gesetzlichen Regeln des Kaufrechts, soweit in den vorliegenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen nichts Abweichendes geregelt ist. 

IX. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor, bis der Besteller 

sämtliche Forderungen bezahlt hat, die wir gegen ihn haben. Wechsel und 
Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als bezahlt.  

2. Der Besteller darf die Ware, an der wir uns das Eigentum vorbehalten haben, 
im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebs veräußern, es sei denn, dass 
er sich in Zahlungsverzug befindet oder die Zahlungen eingestellt hat. Er darf 
die Ware nicht verpfänden oder zur Sicherheit übereignen. Pfändungen der 
Vorbehaltsware sind uns unverzüglich unter Beifügung des Pfändungsproto-
kolls zu melden. 
Veräußert der Besteller die Ware, so tritt er uns schon jetzt bis zur Tilgung al-
ler unserer Forderungen, die ihm aus der Veräußerung zustehenden Rechte 
gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten und Sicherheiten ab. Werden 
die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung unserer Ware in 
ein Kontokorrent aufgenommen, so tritt er uns schon jetzt seinen Zahlungsan-
spruch in Höhe des jeweiligen und des anerkannten Saldos ab, und zwar in 
Höhe unserer Forderungen gegen den Besteller. 

3. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird 
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwerben wir das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den 
anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung bzw. Vermischung. 
Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Ware mit einem Grundstück ge-
gen einen Dritten erwachsen. 

4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszu-
verlangen.  

5. Der Besteller darf die uns abgetretenen Forderungen einziehen, es sei denn, 
dass er sich in Zahlungsverzug befindet oder die Zahlungen eingestellt hat. 
Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheit unsere Forderung ge-
gen den Besteller um mehr als 10%, so sind wir insoweit auf Verlangen des 
Bestellers zur Freigabe verpflichtet.  

X. Schadensersatzansprüche 
1. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und 
aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.  

2. Dies gilt nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, in den Fällen 
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Ansprüche aus einer Garantie, 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und wegen 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die leicht 
fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Gleiches gilt für Ansprü-
che wegen grob fahrlässigen Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen. 

3. Schadensersatzansprüche bei Haftung wegen Vorsatzes verjähren nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen verjähren Schadensersatzansprüche 
des Bestellers in 12 Monaten nach Entstehung des Anspruchs und Kenntnis 
des Bestellers von den den Anspruch begründenden Umständen und der Per-
son des Schuldners. 

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 

Geschäftssitz Erfüllungsort. 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 

UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
3. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe 
gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
hat, oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Bestellers im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.  

XII. Informationspflicht nach § 36 VSBG 
Die fischertechnik GmbH ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
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